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Amtliche Bekanntmachung 
 

Beschlüsse des Grossen Gemeinderates vom 18. April 2016 
 
 
 

I. Die Budgetmotion M. Zehnder (glp/PP-Fraktion) betr. Produktegruppe Städtische 
Museen, Kulturinstitutionen und Bauten wird zurückgezogen und damit als erledigt 
abgeschrieben. 

  
II. 1. Die Abrechnungen der Verpflichtungskredite Projekt-Nrn. 30032, 11338, 11356 

und 20316 werden gemäss GGR-Weisung Nr. 2015.80 abgenommen. 
2. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 11400 (Teilprojekt Rah-
menkredit Stadtraum Bahnhof Projekt-Nr. 11334) wird gemäss GGR-Weisung Nr. 
2015.80 zur Kenntnis genommen. 

  
III. Der Bilanzanpassungsbericht zur Neugliederung der Bilanz per 1. Jan. 2015, der 

Neubewertung des Finanzvermögens sowie der Bildung zusätzlicher Rückstellun-
gen wird zur Kenntnis genommen.  

  
IV. Die Interpellation Ch. Baumann (SP) betr. Auswirkungen einer Überführung der 

Stadt- in die Kantonspolizei oder von Teilbereichen davon wird aufgrund der stadt-
rätlichen Antwort als erledigt abgeschrieben. 

  
V. Zum Bericht des Stadtrates zum Postulat F. Landolt (SP), A. Steiner (GLP), 

B. Günthard Fitze (EVP) und Ch. Griesser (Grüne) betr. Parkierungsregime 
Wartstrasse / Eulachhallen und weiteres Umfeld wird ein Ergänzungsbericht ver-
langt. 

  
VI. Die Motion D. Berger (Grüne/AL), K. Cometta-Müller (GLP/PP), R. Keller (SP) und 

L. Banholzer (EVP) betr. einheitliche Zuständigkeit bei Einbürgerungen wird er-
heblich erklärt. 

  
VII. Der Beschlussantrag Ch. Baumann (SP), Ch. Griesser (Grüne) und L. Banholzer 

(EVP) betr. Behördeninitiative «Wiedereinführung Handänderungssteuer» wird 
sofort abgelehnt und damit als erledigt abgeschrieben. 

  
VIII. Das Postulat M. Zeugin (GLP) betr. UNESCO-Weltkulturerbe der Industriege-

schichte Region W‘thur und Zürich Oberland wird sofort abgelehnt und damit als 
erledigt abgeschrieben. 
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Bürgerrechtsgeschäfte: 
  
Unter Vorbehalt der Erteilung der eidg. Einbürgerungsbewilligung werden in das Bürgerrecht 
der Stadt Winterthur aufgenommen: 

 
1. MICHEL Harald Heinrich, geb. 1956, von Deutschland 
  

2. TOKAY Ali, geb. 1980, mit Kind Ali Eren, geb. 2013, von der Türkei 
  

3. JOVANOVIC Zorica, geb. 1975, von Serbien 
  

4. ALLAKU Zef, geb. 1974, und ALLAKU geb. KARICA Katarina, geb. 1976, mit Kin-
dern Jelena Valentina, geb. 2000, Irena Patricija, geb. 2002, und Anton Rikardo, geb. 
2004, von Kroatien 

  

5. ALIJI geb. EMRO Kjefsere, geb. 1987, mit Kindern Suat, geb. 2013, und Blerim, geb. 
2015, von Mazedonien 

  

6. BALDEH Ismaila, geb. 1978, von Gambia, mit Kindern Senekeh Yanik, geb. 2006, 
Edris Finn, geb. 2009, und Alasan Mamadi Luis, geb. 2015, von Deutschland 

  

7. HALILI Shaban, geb. 2000, von Kosovo 
  

8. JUSIC geb. OMEROVIC Halida, geb. 1981, mit Kindern Arnela, geb. 2005, und 
Dzeneta, geb. 2011, von Bosnien und Herzegowina 

  

9. SCHNEIDER Margrit, geb. 1973, mit Kind Jonathan David, geb. 2004, von Deutsch-
land 

  

10. SCHUSTER Julia, geb. 1976, von Deutschland 
  

11. VASIC Dajana, geb. 1995, von Serbien 
  

12. VELIJU Arta, geb. 1990, von Mazedonien 
  
Ein Gesuch um Einbürgerung in der Stadt W’thur wird um ein ½ Jahr zurückgestellt. 

 
 
 
Rechtsmittel:  
- Beschwerde an den Bezirksrat; Frist 30 Tage ab Publikation 
- Stimmrechtsrekurs an den Bezirksrat; Frist 5 Tage ab Publikation 
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Stadtkanzlei Winterthur 
 
 
Internet: http://gemeinderat.winterthur.ch/de/sitzung/  


